
Erster IKS-Leitfaden für Gemeinden 

Mit dem soeben erschienenen «IKS-Leitfaden für Ge-
meinden» und dem Online-Tool «Mattig IKS® für öffent-
liche Verwaltungen» bestehen zwei Produkte, mit denen 
auch kleinere Gemeinden oder Bezirke ein ihrer Grösse 
angepasstes Internes Kontrollsystem (IKS) effizient und 
mit Mehrwert implementieren können. Vermarktungs- 
und Praxis-Partner ist die Treuhand- und Revisionsgesell-
schaft Mattig-Suter und Partner.

Der IKS-Leitfaden für Gemeinden richtet sich nach einem 
strukturierten Vorgehen zur Einführung eines IKS. Er kann 
daher sinnbildlich als «Rezeptbuch» verstanden werden. 
Resultate mehrerer erfolgreicher IKS-Praxisprojekte (z. B. 
Bezirk Einsiedeln) wurden in den Leitfaden integriert und 
stellen eine Art «Best Practice» dar. 

Passend zum IKS-Leitfaden die Beratungs- 
dienstleistung «Mattig IKS® für öffentliche  
Verwaltungen» inkl. Online-Tool

Das Online-Tool Mattig IKS® wurde in Zusammen-
arbeit mit der Hochschule Luzern Wirtschaft und der 
Fachhochschule Nordwestschweiz an die spezifischen 
Bedürfnisse von öffentlichen Verwaltungen angepasst. 
Kern des Online-Tools sind standardisierte IKS-Prozesse 
mit vordefinierten Risiken. Das Konzept basiert auf den 
fünf Komponenten des Coso-Frameworks (Kontrollum-
feld, Information & Kommunikation, Risikobeurteilung, 
Kontrollaktivitäten und Überwachung). Speziell für 
öffentliche Verwaltungen wurde das Framework mit den 
Zusatzkomponenten «IKS-Konzept» sowie «Wesentlich-
keit & Scope» erweitert.

IKS-Pflicht für Gemeinden und Bezirke

Fast alle Deutschschweizer Kantone haben ein IKS 
rechtlich verankert oder sehen diesbezüglich eine Ge
setzesrevision bis 2014 vor, die sie auch ihren Gemeinden 
bzw. Bezirken vorschreiben werden. Die Vollzugsverord-
nungen besagen, dass der Gemeinde- bzw. Bezirksrat alle 
organisatorischen Massnahmen treffen muss, um

-	 das Vermögen der Gemeinde bzw. des Bezirks zu schützen,
-	 eine genaue und zuverlässige Buchführung zu gewähr-

leisten,
-	 sicherzustellen, dass die Vorschriften eingehalten werden.

Einerseits fehlen bei den Gemeinden bzw. Bezirken die 
zeitlichen Ressourcen und anderseits das notwendige 
Know-how bzw. die Methodik, um ein IKS zu implemen-
tieren.

Das Online-Tool «Mattig IKS® für öffentliche Verwaltun-
gen» 

-	 wurde auf wissenschaftlicher Basis entwickelt,
-	 stützt sich auf das international anerkannte Coso- 

Framework,
-	 basiert auf Excel und ist benutzerfreundlich;
-	 erfüllt die gesetzlichen Vorschriften;
-	 gilt in vielen Kantonen als offiziell anerkanntes IKS-Tool,
-	 hat sich bei zahlreichen öffentlichen Verwaltungen,  

kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und Non-
Profit-Organisationen (NPO) bewährt

-	 und ist das passende Instrument zum IKS-Leitfaden für 
Gemeinden.

Hinter dem IKS-Leitfaden für Gemeinden sowie dem 
Online-Tool «Mattig IKS® für öffentliche Verwaltungen» 
stehen Spezialisten, welche die Gemeinden, Bezirke usw. 
bei der Einführung eines IKS begleiten.

Den IKS-Leitfaden für Gemeinden 
kann man unter folgendem Link 
bestellen: www.hauptverlag.ch

Die Treuhand- und Revisionsgesell-
schaft Mattig-Suter und Partner 
stellt den IKS-Verantwortlichen 
der öffentlichen Verwaltungen ein 
Probe-Account zur Verfügung, 

auf dem sie sich vom Produkt und von den Beratern 
überzeugen lassen können. Gleichzeitig erhalten sie eine 
IKS-Dokumentation, die ein genaues Bild gibt, wie eine 
Implementation in einer Gemeinde bzw. in einem Bezirk 
aussehen könnte. Der Probe-Account kann unter diesem 
Link bestellt werden: www.mattigiks.ch

Als IKS-Umsetzungspartner der Schwyzer Gemeinden 
und Bezirke verfügen die Spezialisten der Treuhand- und 
Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner über das 
für öffentliche Verwaltungen nötige Fach- und Branchen-
wissen. Unsere Berater stehen Ihnen auch für eine unver-
bindliche Präsentation oder Besprechung zur Verfügung. 
Wir erleichtern Ihre IKS-Implementierung und stellen 
unsere Fachkompetenz gerne in Ihren Dienst.

	 Mattig-Suter und	 Treuhand- und 
	 Partner Schwyz	 Revisionsgesellschaft

IKS für öffentliche Verwaltungen

Bei diesem Text handelt es sich um einen 
Download von der Website www.mattig.ch.
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